
V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

412

5. bittet die Mitgliedstaaten, die Durchführung der
Aktivitäten für das Jahr zu unterstützen und konstruktiv und
entschlossen zusammenzuarbeiten, um schnelle Fortschritte
und konkrete Ergebnisse zur Verwirklichung der Ziele des
Jahres zu erzielen; 

6. legt den Mitgliedstaaten, den Gebern und den an-
deren Interessengruppen nahe, sich an den Aktivitäten für das
Jahr zu beteiligen und freiwillige Beiträge dazu zu leisten;

7. ermutigt die Sonderorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate
und vorhandenen Ressourcen, die zwischenstaatlichen Orga-
nisationen sowie die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, Aktivitäten für das Jahr zu
erarbeiten und dabei die entsprechenden Ziele und Vorgaben
sowie den Entwurf des Aktivitätenprogramms zu berücksich-
tigen;

8. ersucht den Generalsekretär, das Jahr mit einer fei-
erlichen Auftaktveranstaltung am 10. Dezember 2010 einzu-
leiten;

9. bittet das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, die Durchführung der Ak-
tivitäten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institutionen
und Organen der Vereinten Nationen zu erleichtern und zu un-
terstützen und so weiter zum Erfolg des Jahres beizutragen;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über den Fortschritt und über die Durchführung dieser
Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 65/182

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/448,
Ziff. 27)10. 

65/182. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversammlung 
über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. De-
zember 2002, in der sie sich die Politische Erklärung11 und
den Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern

200212 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. De-
zember 2003, in der sie unter anderem von dem Fahrplan für
die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm,
und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005,
61/142 vom 19. Dezember 2006, 62/130 vom 18. Dezember
2007, 63/151 vom 18. Dezember 2008 und 64/132 vom
18. Dezember 2009,

in der Erkenntnis, dass der Aktionsplan von Madrid in
vielen Teilen der Welt nach wie vor wenig oder überhaupt
nicht bekannt ist, was die Reichweite der Umsetzungsmaß-
nahmen begrenzt, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs über die Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern sowie den derzeitigen Stand der sozialen
Lage, des Wohlergehens, der Teilhabe an der Entwicklung
und der Rechte älterer Menschen13,

1. bekräftigt die Politische Erklärung11 und den Inter-
nationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200212 ;

2. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Ka-
pazitäten zur Beseitigung der Armut unter älteren Menschen,
insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchge-
hend in die Armutsbekämpfungsstrategien und die nationalen
Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Inte-
gration von Fragen des Alterns in ihre nationalen Strategien
aufzunehmen; 

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung des Aktionsplans von
Madrid ermittelten nationalen Prioritäten für die Umsetzung
zu bemühen, und bittet die Mitgliedstaaten, die dies noch
nicht getan haben, einen schrittweisen Ansatz für den Kapazi-
tätsausbau zu erwägen, der die Festlegung nationaler Prioritä-
ten, die Stärkung der institutionellen Mechanismen, For-
schung, Datenerhebung und -analyse und die Schulung des
erforderlichen Personals auf dem Gebiet des Alterns umfasst; 

4. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die Hin-
dernisse für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu
überwinden, indem sie Strategien erarbeiten, die sämtlichen
Phasen des menschlichen Lebens Rechnung tragen und die
Solidarität zwischen den Generationen fördern und so die Er-
folgsaussichten in den kommenden Jahren erhöhen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten ferner, besonderes
Gewicht auf die Auswahl realistischer, nachhaltiger und
durchführbarer nationaler Prioritäten zu legen, die sich in den
kommenden Jahren höchstwahrscheinlich verwirklichen las-
sen, sowie Zielvorgaben und Indikatoren zur Messung der
Fortschritte im Umsetzungsprozess zu erarbeiten; 

10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jemen (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas), Kanada, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Monaco,
Montenegro, Norwegen, Österreich, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
11 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/altern/ac197-9.pdf.

12 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/altern/ac197-9.pdf.
13 A/65/157 und A/65/158.
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6. ermutigt alle Mitgliedstaaten, den Aktionsplan von
Madrid als festen Bestandteil ihrer nationalen Entwicklungs-
pläne und Armutsbekämpfungsstrategien weiter umzusetzen; 

7. bittet die Mitgliedstaaten, für die Restlaufzeit der
ersten Dekade der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid
Bereiche hoher Priorität festzulegen, darunter die Stärkung
älterer Menschen und die Förderung ihrer Rechte, die Sensi-
bilisierung für Fragen des Alterns und der Aufbau nationaler
Kapazitäten auf diesem Gebiet;

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Aktionsplan
von Madrid noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, so auch indem sie die Netzwerke der nationalen Ko-
ordinierungsstellen für Fragen des Alterns stärken, mit den
Regionalkommissionen zusammenarbeiten und die Hilfe der
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information in An-
spruch nehmen, um die Aufmerksamkeit für Fragen des Al-
terns zu erhöhen;

9. ermutigt die Regierungen, sofern sie es noch nicht
getan haben, Koordinierungsstellen für die Weiterverfolgung
der nationalen Aktionspläne über das Altern zu bestimmen;

10. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik partizipative Konsultationen mit allen maßgebli-
chen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwick-
lung zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden
können, die zu einer nationalen Identifikation mit dieser Poli-
tik und einer entsprechenden Konsensbildung führen; 

11. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für
die erforderlichen Bedingungen zu sorgen, damit Familien
und die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und die
Verbesserung des Gesundheitszustands älterer Menschen
auch auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie
Behinderungen und Sterblichkeit zu verringern;

12. legt den Regierungen nahe, weitere Anstrengun-
gen zur Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unter-
nehmen und die Anliegen älterer Menschen durchgehend in
ihre politischen Programme zu integrieren, unter Berücksich-
tigung dessen, wie entscheidend wichtig die gegenseitige Ab-
hängigkeit zwischen den Generationen innerhalb der Familie,
die Solidarität und die Reziprozität für die soziale Entwick-
lung und die Verwirklichung aller Menschenrechte für ältere
Menschen sind, sowie Altersdiskriminierung zu verhindern
und für soziale Integration zu sorgen;

13. erkennt an, wie wichtig die Stärkung der Partner-
schaft und der Solidarität zwischen den Generationen ist, und
fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf,
Chancen für den freiwilligen, konstruktiven und regelmäßi-
gen Austausch zwischen den Jugendlichen und den älteren
Generationen in der Familie, am Arbeitsplatz und auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene zu fördern;

14. bittet die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass äl-
tere Menschen Zugang zu Informationen über ihre Rechte ha-
ben, damit sie voll und in gerechter Weise an ihrer jeweiligen
Gesellschaft teilhaben und den vollen Genuss aller Men-
schenrechte in Anspruch nehmen können; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Benehmen mit
allen Sektoren der Gesellschaft, namentlich den Organisatio-
nen älterer Menschen, und gegebenenfalls auch über nationa-
le Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte ihre nationalen Kapazitäten zur Überwachung und
Durchsetzung der Rechte älterer Menschen auszubauen;

16. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, bei allen
alterspolitischen Maßnahmen die Geschlechterperspektive
einzubeziehen beziehungsweise zu verstärken sowie gegen
Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts
vorzugehen und sie zu beseitigen, und empfiehlt den Mit-
gliedstaaten, gemeinsam mit allen Sektoren der Gesellschaft,
insbesondere Frauengruppen und Organisationen älterer
Menschen, die negativen Klischeevorstellungen über ältere
Menschen, insbesondere ältere Frauen, abzubauen und ein
positives Bild älterer Menschen zu fördern; 

17. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, sich dem
Wohlergehen und einer angemessenen Gesundheitsversor-
gung älterer Menschen zu widmen sowie gegen alle Fälle von
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt gegenüber älteren
Menschen vorzugehen, indem sie wirksamere Präventions-
strategien sowie strengere Gesetze und Regelungen erarbei-
ten, um gegen diese Probleme und ihre tieferen Ursachen an-
zugehen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnah-
men zu ergreifen, um älteren Menschen in Notsituationen im
Einklang mit dem Aktionsplan von Madrid verstärkt Schutz
und Hilfe zu gewähren; 

19. betont, dass es zur Ergänzung der einzelstaatlichen
Entwicklungsanstrengungen unerlässlich ist, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungslän-
der bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu ver-
stärken, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig die Gewäh-
rung von finanzieller und sonstiger Hilfe ist;

20. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die in-
ternationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen zur Beseitigung der Armut ent-
sprechend den international vereinbarten Zielen zu vertiefen,
um eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Unterstüt-
zung älterer Menschen zu erreichen; 

21. legt der internationalen Gemeinschaft außerdem
nahe, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Stärkung der
Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Or-
ganisationen älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstif-
tungen, lokalen Organisationen, einschließlich Betreuungs-
personen, und dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum
Aufbau von Kapazitäten in Fragen des Alterns beizutragen;

22. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-
chen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im Be-
reich der Forschung und der Datenerhebung zu Fragen des Al-
terns zu unterstützen, damit die mit der Bevölkerungsalterung
zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen besser
verstanden und den politischen Entscheidungsträgern genaue-
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re und konkretere Informationen zu Geschlechterfragen und
Fragen des Alterns zur Verfügung gestellt werden können; 

23. erkennt die wichtige Rolle an, die verschiedene in-
ternationale und regionale Organisationen, die mit Ausbil-
dung, Kapazitätsaufbau, Politikentwicklung und Überwa-
chung auf nationaler und regionaler Ebene befasst sind, bei
der Förderung und Erleichterung der Umsetzung des Aktions-
plans von Madrid spielen, und würdigt die Arbeit, die in ver-
schiedenen Teilen der Welt geleistet wird, sowie die regiona-
len Initiativen und Institute wie das Internationale Institut für
Fragen des Alterns in Malta und das Europäische Zentrum für
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien;

24. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Rolle der Koor-
dinierungsstellen der Vereinten Nationen für Fragen des Al-
terns zu bekräftigen, die technische Zusammenarbeit zu ver-
stärken, die Rolle der Regionalkommissionen in Fragen des
Alterns auszuweiten und zusätzliche Ressourcen für diese Be-
mühungen zur Verfügung zu stellen, die Koordinierung der
nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisatio-
nen, die sich mit Fragen des Alterns befassen, zu erleichtern
und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft im Rahmen ei-
ner Forschungsagenda zu Fragen des Alterns zu verbessern; 

25. erklärt erneut, dass auf nationaler Ebene zusätz-
lich Kapazitäten geschaffen werden müssen, um die weitere
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid und der Ergebnisse
seines ersten Überprüfungs- und Bewertungszyklus zu för-
dern und zu erleichtern, und legt den Regierungen in diesem
Zusammenhang nahe, den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen für das Altern zu unterstützen, um es der Sekretariats-
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
zu ermöglichen, den Ländern auf Antrag umfangreichere Hil-
fe zu gewähren;

26. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Kapazität zur effizienten und koordinierten Unterstützung der
nationalen Umsetzung des Aktionsplans von Madrid nach
Bedarf auszubauen; 

27. empfiehlt, bei den laufenden Anstrengungen zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen14 enthaltenen Ziele, die Lage der älteren Men-
schen zu berücksichtigen;

28. beschließt, eine allen Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen offenstehende Arbeitsgruppe zu dem Zweck
einzusetzen, den Schutz der Menschenrechte älterer Men-
schen zu verstärken, indem sie den vorhandenen internationa-
len Rahmen der Menschenrechte älterer Menschen prüft,
mögliche Lücken und die besten Wege zu ihrer Behebung er-
mittelt und gegebenenfalls auch die Möglichkeit der Anwen-
dung weiterer Instrumente und Maßnahmen prüft, und er-
sucht den Generalsekretär, der Gruppe für die Dauer ihres
Mandats im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderli-
che Unterstützung zu gewähren;

29. beschließt außerdem, dass die offene Arbeitsgruppe

a) am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York
tagt;

b) auf einer Organisationssitzung Anfang 2011 ihren
Zeitplan und ihr Arbeitsprogramm im Konsens beschließt;

30. bittet die Staaten und die zuständigen Organe und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, nament-
lich die zuständigen Mandatsträger und Vertragsorgane auf
dem Gebiet der Menschenrechte und die Regionalkommissio-
nen, sowie die zwischenstaatlichen und maßgeblichen nicht-
staatlichen Organisationen, die sich mit der Frage befassen,
nach Bedarf Beiträge zu der Arbeit zu leisten, mit der die of-
fene Arbeitsgruppe betraut ist; 

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen,
der Angaben zur Situation der Rechte älterer Menschen in al-
len Regionen der Welt enthält.

RESOLUTION 65/183

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/448,
Ziff. 27)15. 

65/183. Alphabetisierungsdekade der Vereinten 
Nationen: Bildung für alle

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/116 vom 19. De-
zember 2001, mit der sie den am 1. Januar 2003 beginnenden

14 Siehe Resolution 55/2.

15 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Be-
larus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Katar, Kolumbien,
Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Ne-
pal, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sam-
bia, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda,
Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.




